
schluss der Wegnahme des bisherigen Gewahrsamsinhabers
formulierten Bedingungen an das Einverständnis erfüllt sind.
Hier zeigt sich die Besonderheit der vorliegenden Fallkon-

stellation. Zwar kann nach überwiegend herrschender Mei-
nung ein tatbestandsausschließendes Einverständnis an Be-
dingungen geknüpft werden, wenn der Täter die betreffenden
äußerlich erkennbaren Voraussetzungen erfüllt, jedoch ist
dies stark einzelfallabhängig und stets anhand der Verkehrs-
anschauung zu beurteilen.35
Allgemein betrachtet kann vom reinen Bereitstellungsakt

unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung keinesfalls
auf ein allgemein antizipiertes Einverständnis in den Gewahr-
samswechsel zugunsten privater Sammler geschlossen werden
kann. Der Wille des Entsorgenden sich auch an einen Pri-
vaten entledigen zu wollen, muss sich vielmehr nach außen in
erkennbarer Weise manifestieren. Hierfür kommt es auf eine
äußerlich erkennbare Gleichstellung zu einem öffentlich-
rechtlichen Entsorger an. Dies ist damit zu begründen, dass
dem Entsorgenden im Hinblick auf die weitere Behandlung
seiner Schrottteile gerade an einer ordnungsgemäße Entsor-
gung gelegen ist. Die insofern – zulässigerweise – formulierte

Bedingung des Entsorgenden muss lauten: „Du darfst
Schrottteile mitnehmen, wenn du zur ordnungsgemäßen Ent-
sorgung verpflichtet bist“. Dabei spielen die Einhaltung ver-
waltungsrechtlicher Vorgaben (kommunale Abfallregelung /
Genehmigungserfordernis nach KrWG) durch den privaten
Sammler eine entscheidende Rolle. Diese müssen sich mit
Rücksicht auf die Verkehrsanschauung in nach außen erkenn-
barer Weise manifestieren. Will man demnach den Bedin-
gungseintritts zugunsten eines privaten Sammlers beurteilen,
muss im Zeitpunkt der Abholung ein hinreichender Rück-
schluss hinsichtlich des zukünftigen Umgangs mit dem
Schrott möglich sein. Ein Beleg für die Gleichstellung zu
einem öffentlich-rechtlichen Entsorger kann neben einer äu-
ßerlichen Kennzeichnung an Kleidung und Fahrzeug auch
das Mitführen der behördlich erteilten Genehmigung sein.
Die erforderliche Einholung einer solchen Genehmigung fällt
in den Risikobereich des privaten Sammlers. Für die Praxis
ist daher ratsam, bei fehlender behördlicher Genehmigung
stets auf eine Mitnahme von Schrott zu verzichten.

35 Vgl. Schönke/Schröder/Eser/Bosch (Fn. 31) StGB § 242 Rn. 36 a.
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& SACHVERHALT
A öffnet die Terrassentür des in Leipzig gelegenen Hauses der W mit einem Dietrich und
betritt das Haus, um Geld und Schmuck zu entwenden. Da er in dem gesamten Haus nichts
findet, bricht er sein Vorhaben ab. W kommt tags darauf am Vormittag nach Hause und
erkennt an Fußspuren im Haus, dass jemand bei ihr etwas entwenden wollte. Sie denkt
zunächst, dies sei der von ihr geschiedene Ehemann E gewesen, der genau weiß, wo sie ihr
Geld und ihren Schmuck aufbewahrt. Als sie jedoch feststellt, dass sich beides noch im
üblichen Versteck befindet, schließt sie diese Möglichkeit aus.
W nutzt jedoch die Gelegenheit und vergräbt nunmehr ihren gegen Diebstahl versicherten

Schmuck (Wert: 2.500 EUR) in ihrem Garten mit dem Ziel, die Versicherungssumme ein-
zustreichen. Sodann ruft W die Polizei. Nachdem die Polizeibeamten P und B vor Ort
erschienen sind, bekundet W, dass ihr Schmuck von E entwendet worden sei. Dieser habe vor
der Scheidung in ihrem Haus gewohnt und sei der Einzige, der außer ihr den Ort kenne, an
dem sie ihren Schmuck aufzubewahren pflege. Sodann nennt W den Polizeibeamten P und B
die Adresse des E. Ihr geht es darum, dass diese gegen E ermitteln.
P überprüft über sein Diensthandy die Angaben der W und erhält dabei zudem die

Auskunft, dass E wegen Einbruchdiebstahls vorbestraft ist. Während B den Tatort sichert,
fährt P auf direktemWege zur Wohnung des E, die sich im siebten Stock eines nahe gelegenen
Hochhauses befindet. P hält den E aufgrund der bisher erhaltenen Angaben für verdächtig,
das Haus der W eigenmächtig betreten und dort den Schmuck entwendet zu haben. P klingelt
an der Wohnungstür und E bittet ihn in den Wohnungsflur, um Aufsehen bei den Nachbarn
zu vermeiden. P eröffnet E den Tatvorwurf, belehrt ihn über sein Schweigerecht und fragt E,

* Der Verfasser Klesczewski ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Europäisches Strafrecht an der
Universität Leipzig. Der Verfasser Knaupe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem Lehrstuhl. Die vorliegende Klausur war
Bestandteil der Ersten Juristischen Staatsprüfung an der Universität Leipzig im Sommersemester 2014. Für Vorarbeiten danken
wir Frau Dr. Katrin Hawickhorst.
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ob er sich äußern wolle. E streitet die Tat ab und sagt, er habe zur angegebenen Tatzeit zu
Hause geschlafen. Er könne aber niemanden benennen, der sein Alibi bestätige. Nachdem
sich E weigert, dem P die Durchsuchung seiner Wohnung zu gestatten, verdichtet sich der
Verdacht für P und er entschließt sich, die Wohnung des E zum Auffinden von Beweisen zu
durchsuchen. P überlegt kurz, ob er den Ermittlungsrichter am zuständigen Amtsgericht
kontaktieren sollte, dessen Dienstnummer in seinem Diensthandy eingespeichert ist, verwirft
dies aber. Er ist sich sicher, dass der Ermittlungsrichter bei dieser Sachlage die Maßnahme
ohnehin genehmigen würde. P erklärt dem E daher, er sehe Gefahr im Verzug und werde nun
Zimmer für Zimmer nach dem Diebesgut durchsuchen. E hält ihm vor, dass P als Polizist zur
Anordnung einer Durchsuchung nicht berechtigt sei, und fordert P auf, die Wohnung zu
verlassen. Da dies erfolglos bleibt, schiebt er den P daraufhin mit seinen überlegenen Körper-
kräften aus der Wohnung. Aufgrund dieser Reaktion von E bricht P sein Vorhaben ab, die
Wohnung des E zu durchsuchen.
W sendet eine Schadensanzeige nicht mehr an die Versicherung ab. Sie befürchtet, dass die

Polizei ihr auf die Schliche gekommen ist.

Prüfen Sie in einem Gutachten die Strafbarkeit von A, W und E nach dem StGB.

Vermerk: Evtl. erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A

I. §§ 242 II, 244 I Nr. 3, II, 22, 23 I StGB
A könnte sich gem. §§ 242 II, 244 I Nr. 3, II, 22, 23 I StGB strafbar gemacht haben, indem er
mit einem Dietrich die Terrassentür des Hauses der W öffnete und die Wohnung betrat, um
Geld und Schmuck zu entwenden.

1. Vorprüfung
DerWohnungseinbruchdiebstahl ist nicht vollendet, sein Versuch gem. § 244 II StGB strafbar.

2. Tatentschluss
Der Tatentschluss des A war auf Geld und Schmuck der W, eine fremde bewegliche Sache,
gerichtet.
A müsste auch Tatentschluss bzgl. einer Wegnahme gehabt haben. Wegnahme ist der Bruch

fremden und die Begründung neuen Gewahrsams (RGSt 48, 58 [59]). Gewahrsam ist die von
einem natürlichen Herrschaftswillen getragene Sachherrschaft eines Menschen über eine
Sache (RGSt 50, 183 [184]; BGHSt 16, 271 [273]). A wollte Geld und Schmuck aus der
Wohnung von W entwenden. Dadurch wäre deren Gewahrsam beendet und eigener Gewahr-
sam begründet worden. Somit hatte er Tatentschluss bzgl. einer Wegnahme.
Der Tatentschluss des A müsste das Betreten einer Wohnung umfasst haben. Das Haus der

W ist ein umschlossener und überdachter Raum, der einem Menschen als Unterkunft und
zum Mittelpunkt seines privaten Lebens dient und damit eine Wohnung iSv § 244 I Nr. 3
StGB (Schönke/Schröder/Eser/Bosch, StGB, 29. Aufl. 2014, StGB § 244 Rn. 30). Dies war
dem A bekannt.
A müsste schließlich Tatentschluss hinsichtlich der Verwendung eines nicht zur ordnungs-

gemäßen Öffnung bestimmten Werkzeugs gehabt haben. Hierunter versteht man Werkzeuge,
durch die der Mechanismus des Verschlusses ordnungswidrig in Bewegung gesetzt wird
(RGSt 53, 277), wozu auch ein Dietrich gehört (Lackner/Kühl/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014,
StGB § 243 Rn. 12). Diesen Dietrich wollte A im konkreten Fall zum Eindringen verwenden,
womit er diesbzgl. Tatentschluss hatte.
A müsste darüber hinaus Zueignungsabsicht gehabt haben. Diese liegt vor, wenn der Täter

billigend in Kauf nimmt, den Eigentümer dauernd zu enteignen (BGH JR 1985, 251 [252]),
und das zielgerichtete Wollen hat, die Sache sich anzueignen, ohne einen fälligen und
einredefreien Anspruch auf die Sache zu haben (Klesczewski, Strafrecht BT, 2016, § 8 Rn. 97).
A wollte sich Geld und Schmuck rechtswidrig aneignen und nahm dabei die dauerhafte
Enteignung der W zumindest billigend in Kauf. Er hatte also Zueignungsabsicht.
Auch wenn A hier seinen Tatwillen in der Ungewissheit fasste, ob er „Stehlbares“ finden

werde, war er aber für den Fall, solches zu finden, fest entschlossen zuzugreifen. Er wies
somit unbedingten Tatentschluss (grundlegend Schmid ZStW 74 [1962], 48 ff.) auf.

3. Unmittelbares Ansetzen
A müsste zur Tatbestandsverwirklichung iSd § 22 StGB unmittelbar angesetzt haben. Nach

fremde bewegliche Sache

Wegnahme

Wohnung

Eindringen

Zueignungsabsicht

unbedingter Handlungswille
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